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Rechtspflege: «Erheblicher Fortschritt» 
Dr. Jakob Eugster, Präsident des FL Obergerichtes über das jüngste schweizerisch-liechtensteinische Rechtshilfeabkommen 

«Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen Liechtenstein und der 
Schweiz, die nach dem Ersten Weltkriege ein
setzte, führte neben intensiveren persönlichen 
Kontakten auch zu einer gegenseitigen An
näherung im privatrechtlichen Bereich. Der 
heutige Zustand ist der, dass auf dem Gebiete 
des Privatrechtes zum grössten Teil das von 
Liechtenstein rezipierte österreichische ABG 
gilt, jedoch ohne die seit 1915 dazu ergangenen 
Novellen. Seit 1922 besitzt jedoch Liechtenstein 
ein eigenes, dem schweizerischen Vorbild stark 

vo®agzfflag 
Heute Donnerstag treffen sich die bei der 

Pressestelle der Regierung akkreditierten Jour
nalisten und die Aktivmitglieder des Liechten
steiner Presse-Club zu einem Rundgang durch 
die Jubiläumsausstellungen in Vaduz. Nach 
dem Besuch der Staatlich-Liechtensteinischen 
Kunstsammlung und einer Besichtigung der 
Ausstellung «Zeltgemässe Wohntypen» findet 
£ine Führung durch die Luft- und Raumfahrt
ausstellung statt. Wir freuen uns auf das Wie
dersehen mit unseren Kollegen aus der näheren 
und weiteren Umgebung und heissen sie hier 
recht herzlich willkommen. 

Das schweizerisch-liechtensteinische Abkom
men «Uber die Anerkehnung und Vollstreckung 

Svon gerichtlichen Entscheidungen» fördere das 
^gegenseitige Vertrauen in die Rechtspflege der 
beiden Signatarstaaten und diene ausserdem 
auch dem glücklichen, weiteren Ausbau der 
Ipersönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen 
jzwischen der Schweiz und unserem Lande. Mit 
idiesen Worten schliesst ein Beitrag von Dr. J. 
Eugster, Präsident des Fürstlich Liechtenstei
nischen Obergerichtes, über das jüngste Rechts
hilf eabkommen mit der Schweiz (Seite 1 und 2). 

* 
Uebermorgen Samstag (ab 9.30 Uhr) werden 

wir im Rahmen der Luft- und Raumfahrtaus
stellung erneut zwei international bekannten 
Wissenschaftlern begegnen. Dr. H. Hertel aus 
Berlin spricht über «Biologie und Technik» und 
Dr. med. E.H. Graul referiert zum Thema «Ak
tuelle Probleme der Luft- und Raumfahrtmedi
zin». Wir stellen die beiden Referenten (Seite 1) 
in der heutigen Ausgabe vor. 

* 
Am kommenden Wochenende wird in Vaduz 

ein neuer Eigenheimtyp, das FRIWI-Wohnhaus, 
öffentlich vorgestellt. Die Presse hatte Gelegen
heit diesen neuesten Beitrag zum liechtenstei
nischen Wohnungsbau vorher zu besichtigen 
(Seite 3). Die Beschlüsse der Regierung vom 
Dienstag und weitere Inlandmeldungen finden 
Sie auf Seite 2. 

* 
Aktuelle Meldungen zum Weltgeschehen mit 

einer Vorschau auf den Wahlkamp! in Deutsch
land und einem Lagebericht aus Südostasien 
haben wir wie immer auf Seite 8 zusammen-
gefasst. 

* 
Die vorübergehende Abkühlung erreicht mit 

8 bis 13 Grad heute morgen ihre tiefsten Tem
peraturen. Im Laufe des Tages tritt eine zu
nehmende Wetterbesserung ein, die Tages
höchstwerte von mehr als 27 Grad und neuen 
Sonnenschein erwarten lässt. 
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Anlässlich der feierlichen Vereidigung der Mitglieder unserer Gerichtshöfe, die vergangenen 
Donnerstag stattfand, hielt Herr Obergerichtspräsident Dr. Jakob Eugster einer langjährigen 
Tradition bei diesem Anlass folgend, ein Referat. Unser Obergerichtspräsident wählte dazu ein 
sehr aktuelles und interessantes Thema, nämlich: «Zum Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz.» Der 
Staatsvertrag über dieses Abkommen ist bereits von den Parlamenten beider Staaten genehmigt 
worden. Die Ratifizierung findet voraussichtlich im Herbst dieses Jahres statt. — Wir bringen 
nachstehend die wesentlichen Ausführungen des Kurzreferates von Herrn Präsident Dr. Jakob 
Eugster. 

angepasstes Sachenrecht und seit 1926 ein eige
nes, recht umfangreiches Personen- und Gesell
schaftsrecht. Die Vielzahl von diesem zur Ver
fügung gestellten Arten von Verbandsperson^n 
förderte unter anderem auch die Ansiedlung 
von Gesellschaften. 

Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes, 
namentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, ist 
beispiellos. Die Natur der zu entscheidenden 
Rechtsstreitigkeiten hat sich weitgehend geän
dert; die Mehrzahl der Streitigkeiten sind nicht 
mehr kleinbürgerlichen Ursprunges, sondern 
entspringen dem intensiven industriellen und 
Handelsverkehr, und die Frage des anwend
baren Rechtes wird bald in jedem zweiten 
Rechtsstreit aufgeworfen. Die Streitwerte sind 
ganz erheblich gestiegen, so zwar, dass sich 
manches schweizerische Handelsgericht solcher 
Werte rühmen möchte. 

Die liechtensteinischen Kollegialgerichte sind 
wegen des teilweise österreichischen und teil
weise schweizerischen anzuwendenden Rechtes, 
dann aber auch in der Sortjö um eine dem Ur
sprungsrechte entsprechende objektive Rechts
sprechung mit rechtskundigen Richterpersön
lichkeiten der Nachbarländer durchsetzt wor

den, sind aber als eigene inländische Gerichts
höfe geschaffen. 

Mit dieser Entwicklung hat nun interessanter
weise die gegenseitige Anerkennung der ge
richtlichen Entscheidungen nicht Schritt gehal
ten. Das Fürstentum war in der Anerkennung 
ausländischer Urteile zurückhaltend. Es besass 
einzig mit Oesterreich ein Vollstreckungsüber
einkommen aus dem Jahre 1956 für Unterhalts
ansprüche und eine Gegenrechtserklärung aus 
dem Jahre 1926 mit dem Kanton Luzern. Mit 
der Schweiz selbst bestand kein Abkommen, 
trotzdem diese sonst mit allen Nachbarstaaten 
und weiteren Ländern, mit Frankreich schon 
seit 1869, solche Vereinbarungen besitzt. Viel
leicht fand sich die Schweiz mit diesem Zustand 
leichter ab, als ihre Entscheidungen im Fürsten
tum immerhin als Rechtsöffnungstitel anerkannt 
waren. 

Bei den immer enger sich verflechtenden 
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen 
würde dieser Zustand immer mehr als unbefrie
digend empfunden. Es war die Gesellschaft 
Schweiz/Liechtenstein, die im Jahre 1960 diese 
Frage aufgriff und in einer Resolution den Ab-
schluss eines Abkommens anregte. Die st.gal-

TriMne der 
^Meinung 

Steger Kirchlein: Sandhaufen entfernen 
Die Gegend beim Steger Kirchlein gehört 

wohl zu den reizvollsten Landschaftsbildern in 
Liechtenstein. Nachdem die Bauarbeit an der 
Strasse nach Malbun in diesem Bereich jetzt 
praktisch abgeschlossen sind, sollte man auch 
daran gehen, die üblichen Rückstände der Bau
stelle (Sand- und Kieshaufen) zu entfernen um 
damit den Platz um die Bergkapelle wieder nor
mal begehbar zu machen. Noch ein Gedanke: 
Wie wärs wenn man die neuen Bruchsteinmau
ern an der Strasse nach Malbun bepflanzen 
würde, um der ganzen Umgebung des Steger 
Kirchleins wieder den alten Charakter zurück
zugeben? (br) 

lische Regierung unterstützte diese Anregung 
in einer Eingabe nach Bern. Doch geschah vor
läufig nichts in der Sache. 

Schliesslich gab ein Vorkommnis Anlass zu 
einem neuen Vorstoss. In einem Prozess vor 
dem Zürcher Obergericht erhob 1965 ein Zür
cher Rechtsanwalt schwere aber unbegründete 
Vorwürfe gegen Liechtenstein, indem er aus
führte: «Es ist ein Skandal, dass alle unsere 
grösseren Nachbarstaaten schweizerische Ur
teile vollstrecken, während der Zwergstaat 
Liechtenstein an unserer Grenze dem Rechts
brecher ein bequemes Refugium bietet, wo er 
vor zivilrechtlicher Vollstreckung gesichert ist» 
(NZZ Nr. 3783 vom 14. September 1965). 

Diese übelwollende Aeüsserung, die davon 
ausgeht, dass ein kleiner Staat sich dem grös-

(Fortsetzung Seite 2) 

Luft- und Raumfahrtsausstellung Vaduz 
Zwei interessante Fachvorträge am Samstagvormittag in der Aula der Realschule Vaduz 

Die laufende Vortragsreihe im Rahmen der 
Luft- und Raumfahrtausstellung wird übermor
gen Samstag, mit zwei weiteren, interessanten 
Beiträgen fortgesetzt. 

Um 9.30 Uhr spricht Prof. Dr. Ing. Hertel von 
der Technischen Universität Berlin zum Thema 
«Biologie und Technik» und anschliessend (um 
ca. 10.30 Uhr) referiert der Direktor der Nu
klearmedizinischen Poliklinik an der Philipps-
Universität in Marburg, Professor Dr. med. E.H. 
Graul über Aktuelle Probleme der Luft- und 
Raumfahrtmedizin». 

Herr Prof. Dr. Ing. H. Hertel ist in Düsseldorf 
1901 geboren, er  erhielt das Diplom von der 
Technischen Hochschule Charlottenburg (Ber
lin) 1925 und den Grad des Doktors Ing. von 
derselben Universität 1930. Von 1925 bis 1933 
•war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfährt tätig. 
1933 ging er in die Luftfahrtindustrie. Ehe er 
1955 zur Universität nach Berlin kam, war er 
in der deutschen und französischen Luftfahrt

industrie tätig. Er leitete die Entwicklung zahl
reicher erfolgreicher Flugzeuge. Er schuf als 
technischer Direktor und Entwicklungschef der 
Heinkelwerke das erste Flugzeug mit Flüssig
keitsrakete als Antrieb, die Heinkel HE 176, wo
bei er  mit Dr. von Braun der das Triebwerk 
für das Flugzeug baute, eng zusammenarbeite
te. Fast gleichzeitig schuf er auch das 1. Flug
zeug mit Strahlturbinenantrieb, die Heinkel HE 
178. Die erste brauchbare Höhenkabine für meh
rere Personen wurde von ihm als Entwicklungs
chef der Junkers-Werke 1939 entwickelt und 
in der Serie J u  86 R gebaut. Diese Serienflug
zeuge erreichten bereits vor 30 Jahren Reise
flughöhen von 14 km. Er war neben seiner 
Haupttätigkeit in der Industrie 1939—1940 Ho
norarprofessor an der Universität Rostock für 
Anwendung der Mathematik auf technische 
Probleme und 1940—45 Honorarprofessor für 
Flugzeugbau an der Technischen Hochschule 
Braunschweig. Aus der Erkenntnis heraus, dass 
die lebendige Schöpfung für den Ingenieur ein 

W \ \  « 
Professor Dr. med. E.H. Graul (links) und Professor Dr.-Ing. H. Hertel sind die nächsten Referen
ten in der laufenden Vortragsreihe der Luft- und Raumfahrtausstellung. Die Themen für den 
Samstag: «Aktuelle Probleme der Luft- und Raumfahrtmedizin» sowie «Biologie undf Technik». 

grosser Lehrmeister sein kann, begann er 1961 
seine Studien über «Biomechanik.» Herr Prof. 
Hertel ist der Autor zahlreicher wissenschaft
licher Arbeiten. 

Herr Professor Dr. med., Dr. rer. nat. Heinz 
Graul ist 1920 in Zeitz geboren. Medizinische 
und naturwissenschaftliche Ausbildung in Ber
lin, Leipzig, Marburg, Münster, Chicago und 
San Franzisco. 1946—1948 Leiter der Strahlen
abteilung an der Krebs- und Lupus-Heimstätte 
Haus Hornheide bei Münster (Westfalen). 1949 
1953 Leiter der Strahlenabteilung der Universi
tät-Hautklinik Münster, Westfalen, später Ober
arzt der Klinik und Leitung der Abteilung für 
Strahlentherapie am evangelischen Kranken
haus Münster. Habilitation 1951 Münster für 
Dermatologie und medizinische Strahlenkunde. 
Bevollmächtigter für Strahlendosimetrie in 
Westfalen. 1954—1965 Leiter der Abteilung für 
Strahlenbiologie und Isotopenforschung am 
Strahleninstitut der Philipps-Universität Mar-
burg/L. 1957 Ernennung zum Professor an der 
Philipps-Universität Marburg. 1958 Gastprofes
sor am Argone National Laboratory bei Chica
go und im Donner Laboratory in Berkeley, Cali-
fornien. 1960 wissenschaftliche Tätigkeit in Hi
roshima und Nagasaki im Rahmen eines Stu
dienauftrages. 1964 Berufung auf einen ordent
lichen Lehrstuhl und 1965 Ernennung zum or
dentlichen Professor für Strahlenbiologie und 
Direktor des Instituts für Strahlenbiologie und 
Isotopenforschung der Philipps-Universität, 
Marburg. Zahlreiche Vorträge auf wissenschaft
lichen Kongressen des In- und Auslandes. Ueber 
200 wissenschaftliche Arbeiten publiziert. 


